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Freunderlwirtschaft und Frauendiskriminierung durch SPÖ bei der Bestellung des Stadtamtsleiters in Völkermarkt
Die Fakten:
Der Gemeindebund wurde seitens des Stadtrates beauftragt, ein Personalauswahlverfahren durchzuführen, was sich vereinbarungsgemäß in  folgende Abschnitte gliederte:
a. Bewertung der Bewerbungsunterlagen

b. Juristischer Fachtest

c. Hearing 1 (durch Gemeindebund – Stadtrat als Zuhörer)

d. Hearing 2 (Gemeindebund und Stadtrat gemeinsam)

Es wurde auch einstimmig festgelegt, dass das Gesamtergebnis sich aus Fachtest + Hearings im Verhältnis von 60:40 zusammensetzt.

Von den 34 Bewerbern wurden zunächst 14 wegen mangelhafter Vorlage der Unterlagen ausgeschieden. 20 Kandidaten (Geschlechtsneutrale Bezeichnung) stellten sich dem schriftlichen Fachtest. Die besten 7 (Note besser als 3) wurden zum 1. Hearing für den 09.05. eingeladen.

Dieses Hearing wurde von den Mitarbeitern des Gemeindebundes bewertet und das Ergebnis aus dem schriftlichen Test und dem 1. Hearing lautete: 

1. Kandidat A mit 
1,76 Gesamtnote

2. Kandidat B  mit
 1,94 

3. Kandidat C mit 
 2,28

4. Kandidat D mit
 2,28

5. Kandidat E mit 
2,33 (SPÖ-nahe)

6. Kandidat F  mit 
2,48

7. Kandidat G  mit 
2,54

Zum zweiten Hearing  wurde vom Gemeindebund aber nicht nach der Reihenfolge eingeladen, sondern es wurden die Kandidaten auf den Plätzen 1, 2, 5 und 7 (!!!!!!)  zum 2. Hearing geladen.
Zwei weibliche Kandidaten, die auf den Plätzen 3 und 4 gereiht waren, wurden einfach übergangen um zu erreichen, dass der SPÖ nahe Bewerber noch im Verfahren  bleibt.

.
Beim 2.Hearing  zog  ein Kandidat (Kandidat A) seine Bewerbung zurück. Es verblieben somit noch drei Kandidaten in der Wertung.

Das 2.Hearing fand am 11.05. statt und wurde von den Mitgliedern des Stadtrates sowie von zwei Mitarbeitern des Gemeindebundes bewertet. 

Am 12.05. präsentierte der Gemeindebund folgende abschließende Reihung:

1. Kandidat  E

Note:
1,66 
2. Kandidat  G


1,67

3. Kandidat  B


1,83

Aufgrund der Tatsache, dass die Kandidaten E und G nach dem Fachtest (60%!) nur auf den Plätzen  6 und 7, Kandidat B jedoch mit großem Vorsprung auf Platz 2 gelegen waren, mutete diese Aufholjagd mehr als seltsam an. 

Aus diesem Grund wurden  beim Gemeindebund die Einzelergebnisse der beiden Hearings angefordert, dessen Herausgabe vorerst verweigert wurde. Diese wurden schließlich erst nach weiteren Interventionen vorgelegt. 

Am 19.05. legte der Gemeindebund in einem Schreiben dar, dass die vorgelegte „abschließende Reihung“  lediglich das letzte Teilergebnis war. Der Fachtest und das 1. Hearing wurden nicht berücksichtigt!!!! Das nun vorgelegte Gesamtergebnis (Fachtest + Hearings) sah nun wie folgt aus:

1. Kandidat B

2,01

2. Kandidat E

2,05

3. Kandidat G

2,12

Damit noch nicht genug! Aus dem Schreiben ging auch hervor, dass der Gemeindebund die Regeln während des Verfahrens geändert hat.  Der Fachtest zählte nur 40% die Hearings plötzlich 60%.

Nach Protesten der FPK und ÖVP wurde der Gemeindebund vom Bürgermeister nochmals aufgefordert ein korrektes Gesamtergebnis im Verhältnis von 60:40 vorzulegen.

Mit Schreiben vom 20.05. wurde dieses dann den Fraktionen vorgelegt. Die Reihung nach den ursprünglich beschlossenen Kriterien lautete:

1. Kandidat B

1,89

2. Kandidat E

2,07

3. Kandidat G

2,19

Der tatsächliche Skandal wurde nun aber in der Aufschlüsselung der Detailergebnisse sichtbar. Nach Anwendung der korrekten Bewertung wären die Kandidaten E und G nach dem 1. Hearing ausgeschieden.
Erst durch die Anwendung „kreativer“ Berechnungsmethoden konnten diese beiden Kandidaten im Rennen bleiben. Zwei besser platzierte Kandidaten wurden aus dem Bewerb geworfen.

Wie geht es weiter?

Von SPÖ, FPK und ÖVP wurde aufgrund dieser Ungereimtheiten einstimmig vereinbart, das Verfahren ab dem Ergebnis des Fachtestes + 1. Hearing neu aufzurollen. Die bis dahin bestplatzierten und die beiden übergangenen Kandidaten werden jetzt  zu einem weiteren Hearing eingeladen. Die Kandidaten E und G nehmen am weiteren Verfahren nicht mehr teil und auch die zweifelhaften Dienste des Kärntner Gemeindebundes werden nicht mehr in Anspruch genommen.
Die jetzigen Reaktionen der SPÖ und des Gemeindebundes sind vergleichbar mit  dem Verhalten von beim Zündeln ertappten Kindern.

 Mit treuherzigem Augenaufschlag und hinter dem Rücken verschränkten Armen beteuern sie, nichts getan zu haben. Dennoch stellen sich mehrere Fragen an die Unschuldslämmer: 
1. Warum muss das Verfahren mit teilweise neuen Kandidaten wiederholt werden?
 2. Warum wurden während des Verfahrens die Regeln geändert? 
3. Warum wurde ein Teilergebnis als Endergebnis präsentiert? 
4. Warum wurden die Kandidaten von den Plätzen 5 und 7 auf die Plätze 3 und 4 gesetzt und die besser Platzierten aus der Bewertung genommen? 
Diese Fragen Sg Damen und Herren des Gemeindebundes und der SPÖ gilt es zu beantworten !
